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Gesetz 
vom 4. Dezember 2025 

über die Abänderung des Personen- und 
Gesellschaftsrechts 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926, 
LGBl. 1926 Nr. 4, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 226 Abs. 1 

1) Die Haftung der nach den vorstehenden Bestimmungen verantwort-
lichen Personen steht unter den Bestimmungen über die Haftung aus Ver-
trag und verjährt in drei Jahren von der Zeit an, zu welcher der Schaden 
und die Person des Beschädigers oder Ersatzpflichtigen dem Beschädigten 
bekannt wurde, jedenfalls aber nach zehn Jahren seit der schädigenden 
Handlung. Handelt es sich um wissentlich falsche Angaben oder absicht-
liche Schadenszufügung, so verjährt die Haftung in zehn Jahren seit der 
schädigenden Handlung, unabhängig davon, ob der Schaden und die Per-
son des Beschädigers oder Ersatzpflichtigen bekannt geworden sind. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 50/2025 und 99/2025 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 4. Dezember 2025 
über die Abänderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in 
Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 
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